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NATIONALRAT 
DER 

UEPUßLIK ÖSTERREICH Wien~ 26. Februar 1979 
Der Obmann des Rechnungshof

Ausschusses 

An den 

Herrn 

Pra"s; 'tCl/Cl -0':1- 2 6 
• • ---- ~.::_~ .. -!:-!. .... _~-_._-

Präsidenten des Nationa~rates 

Anton BENYA 

im Hause 

f'JD.2U 151-tlR/7P ....... ..,- .. ~ .. __ ......... - ;;,; 

In Beantwortung der schrift~ichen Anfrage No.151/NR/79~ betreffend 

Ein~adung vo~ Auskunftspersonen durch den Rechnungshof-Ausschuß 

im Zus~mmenhang mit der unrichtigen Beantwortung einer 

par~amentarischen Anfrage durch die Frau Bundesminister fUr 

Gesundheit und Umwe~tschutz~ Dr. Leodo~ter~ die die Abgeordneten 

Dr. WIESINGER~ Dr. HUBINEK~ VETTER und Genossen am 23.2.1979 

an mich richteten~ beehre ich mich~ fo~gendes mitzut~i~en: 

Zu Frage 1) 

FUr die ~eiziehung vonMinisteria~rat Dr. Janik zur Sitzung 

des Rechnungshof-Ausschusses ist eine Ein~adung des Präsidenten 

des Nationa~rates Uber Besch~uß des Rechnungshof-Ausschusses 

erforder~ich. 

Da sich die in der Tageszeitung nKURIER n wiedergegebenen Fest

ste~~ungen dieses Beamten des Bundesministeriums für Gesundheit 

und Umwe~tschutz auf das Jahr 1977 beziehen~ scheint eine 

Beiziehung Dr. Janiks schon bei der Behand~ung des Rechnungs

absch~usses 1977 sinnvo~~. 

ALs Vorsitzender des Rechnungshof-Ausschusses werde ich mich 

daher dafür einsetzen~ daß eine entsprechende Besch~ußfassung 

des Ausschusses zu Beginn der Sitzung erfoZgt und Ministeria~rat 

Dr. Janik aZs Auskunftsperson zur mUnd~ichen A"l~ßerung gemäß 

§ 40 Abs.1 der Geschäftsordnung einge~aden wird. 
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Zu Frage 2) 

Bei der Behandlung des Sonderprüfungsberichtes des Rechnungshofes 

aufgrund des Antrages ?9/A des Abg. Dr. MOCK vom 15.3.1978 

besteht zwar die Möglichkeit der Beiziehung weiterer Personen 

als Auskunftspersonen~ die im Zuge der Diskussion über die 

freihändige Vergabe des 100 Mio.S-Auftrages an die ARGE-Kosten

rechnung in der ljffentlichkeit genannt worden sind~ hingegen 

sind die Befugnisse des Rechnungshofausschusses im Gegensatz 

zu einem Untersuchungsausschuß stark eingeschränkt. 

Ein Untersuchungsausschuß hätte zur Aufklärung dieses Falles 

folgende weitergehende Möglichkeiten: 

die Gerichte und alle anderen Behörden sind verPflichtet~ 

dem Ersuchen eines solchen Untersuchungsausschusses um 

Beweiserhebung Folge zu leisten; 

alle öffentlichen Ämter haben auf Verlangen ihre 

Akten vorzulegen; 

bei Beweiserhebungen durch den Untersuchungsausschuß sind 

die Bestimmungen des Strafprozeßordnung über das 

Beweisverfahren in der Hauptverhandlung vor den Gerichtshöfen 

erster Instanz sinngemäß anzuwenden~ sodaß Beeidigungen 

von Sachverständigen und Zeugen sowie die Verlesung von 

Protokollen~ Gutachten und anderen Schriftstücken aufgrund 

eines Beschlusses des Untersuchungsausschusses erfolgen; 

Beamte~ die als Zeugen einvernommen werden~ sind von 

der Amtsverschwiegenheit zu entbinden; 

der Untersuchungsausschuß kann seine Untersuchungen auch 

auf Firmen und dritte Personen ausdehnen~ die nicht der 

Kontrolle des Rechnungshofes unterliegen. 
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